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RS OGH 1929/12/17 3Ob1020/29
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 17.12.1929

Norm

KO §37

ZPO §20 III

Rechtssatz

Der Nebenintervenient des Beklagten, der nicht Streitgenosse ist (§ 14 ZPO), kann dem Kläger Einwendungen aus

seinem Rechtsverhältnisse zum Kläger nicht entgegensetzen. Daher kann der dem Drittschuldner als

Nebenintervenient beigetretene Masseverwalter im Konkurse des Zedenten dem Zessionar nicht sein

Anfechtungsrecht einwenden.
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